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Viele Menschen versäumen das kleine Glück, 
während sie auf das Große vergebens warten.
[image: image5.wmf]
INSEA - Selbstmanagementförderung bei einer chronischen Erkrankung 
[image: image6.png]N

Monpiaisi
* :

Zolor

o A

VAN
7,

y %
& S
e
S
@ .
24
) & s Ocer-Gent
4 e Conter
%8 Scredt . F
& a % *
Y 4 %
= 45 R, 7
S ciftsenle T4,
s SN
2 s
2wl P—_—
e $
§

nd R,

o g Fostwiose

N
J gt g% ‘Bowh
X0 ol o .



Um unsere Gesundheit gut zu managen, benötigen wir Wissen über Möglichkeiten der Krankheitsbewältigung, Prävention und Gesundheitsförderung, aber auch die Fähigkeit und Motivation, Informationen abzuwägen, Probleme zu lösen und Entscheidungen für unsere eigene Gesundheit zu treffen. Chronische Erkrankungen bedeuten für die Betroffenen und häufig auch für ihre Angehörigen eine lebenslange Anpassung an die aus der Krankheit resultierenden Beschwerden. Dies ist mit zahlreichen Herausforderungen im Alltag verbunden und erfordert, dass sich die Menschen aktiv um ihren Gesundheitszustand kümmern, so weit wie möglich ihren normalen Aktivitäten nachgehen und damit umgehen lernen, dass es körperliche und emotionale Höhen und Tiefen gibt. Dabei kann ein aktives Selbstmanagement eine große Unterstützung sein. Was das bedeutet und welche Strategien sowie Instrumente nützlich sind, vermittelt das Selbstmanagement-Programm INSEA. Die Kurse „Gesund und aktiv leben“ wurden auf Initiative und mit Unterstützung des Vereins EVIVO Netzwerk e.V. aus der Schweiz nach Deutschland gebracht. Bei dem INSEA-Programm handelt es sich um einen standardisierten Kurs mit einem festgelegten Kursprogramm und einem evaluierten Begleitbuch. Der Kurs richtet sich an Personen, die volljährig sind und von einer chronischen Erkrankung oder einer Behinderung betroffen sind sowie deren Angehörige und Freunde. Grundsätzlich sind die Kurse für Menschen mit allen Erkrankungen oder Einschränkungen geeignet. Der Kurs geht über 6 Wochen, in denen sich die Gruppe ein Mal pro Woche für je 2,5 Stunden trifft. 

Die LAG-SH ist seit 2021 Mitglied im Verein EVIVO Netzwerk e.V. Seit Februar 2022 haben wir Kurse an verschiedenen Standorten in Brandenburg durchgeführt. Bisher gab es Kurse in Bad Freienwalde, Strausberg, Buckow, Seelow, Neuhardenberg und Brandenburg an der Havel. Die Kursteilnehmer lernen Handwerkzeuge des Selbstmanagements kennen und üben diese gemeinsam ein. Sie fühlen sich gestärkt in ihrer Motivation und haben mehr Vertrauen, dass sie ihre Ziele auch erreichen werden. 
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Diabetes-Arzneien: Notfallplan bei fehlerhaften Einnahmen
(Apothekenmagazin “Diabetes-Ratgeber“)
Habe ich heute eigentlich mein Medikament genommen? Handelt es sich um Basalinsulin, ist schnelles Handeln gefordert, wenn die Antwort negativ ausfällt: Diabetes-Patienten gehen dann entsprechend ihrem Korrekturschema vor, kontrollieren die Blutzuckerwerte engmaschig und kontaktieren Hausarzt und Diabetologen. Wer dagegen zu viel Basalinsulin verwendet hat, sollte erst mal mehr Kohlenhydrate essen und dann regelmäßig den Zucker kontrollieren und entsprechend essen – auch nachts. Auch bei einer doppelten Dosis Tabletten ist in den meisten Fällen Vorsicht geboten – allerdings kommt es auf den jeweiligen Wirkstoff des Medikaments an. Wer die Tabletteneinnahme versehentlich ausgelassen hat, kann ebenfalls aufatmen. Es genügt, wenn die reguläre Dosis zum nächsten vorgesehenen Zeitpunkt eingenommen wird. Es ist nicht so schlimm, wenn in der Zwischenzeit der Blutzucker etwas steigt – vorausgesetzt, das Vergessen bleibt ein seltener Einzelfall. 

WHO verlangt mehr Einsatz gegen Bluthochdruck
(aerzteblatt.de vom 19.09.2023)
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Bluthochdruck ist nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ein „stiller Killer“, weil vier von fünf Betroffenen nicht richtig behandelt werden. Mit besserer Aufklärung, Diagnose und Behandlung könnten nach Schätzung der WHO bis 2050 weltweit 76 Millionen Menschenleben gerettet werden. Ebenso würden 120 Millionen Schlaganfälle und 79 Millionen Herzinfarkte verhindert. Bluthochdruck kann neben Schlaganfällen und Herzinfarkten zu Herz- und Nierenversagen und vielen anderen Krankheiten führen. Als überhöht gilt nach WHO-Definition ein Blutdruck von mehr als 140 zu 90. Bei manchen Menschen sind es die Gene oder das Alter, welche zu der Krankheit beitragen. Risikofaktoren sind salzhaltiges Essen, wenig körperliche Betätigung und zu viel Alkohol. Die Zahl der Menschen mit hohem Blutdruck hat sich zwischen 1990 und 2019 verdoppelt. Fast die Hälfte von ihnen sei sich des Problems gar nicht bewusst. 
QWiG empfiehlt mehr Informationen über Check-Up-Untersuchung 
(aerzteblatt.de vom 28.05.2024)
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Die allgemeine Gesundheitsuntersuchung soll gesundheitliche Risiken und Belastungen frühzeitig erfassen. Sie dient außerdem der Früherkennung von häufig auftretenden Krankheiten, insbesondere von Herz-Kreislauf- und Nierenerkrankungen sowie von Diabetes. Ein neuer Report des Instituts für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG) zeigt, dass Bevölkerungskreise, die besonders davon profitieren würden, die Check-Up-Untersuchung seltener wahrnehmen. Versicherte müssen intensiver über das Angebot informiert werden. In Deutschland bezahlen Krankenkassen ihren Versicherten ab 35 Jahren alle drei Jahre eine Check-Up-Untersuchung. Versicherte zwischen 18 und 34 Jahren haben einmalig Anspruch auf den Check-Up. Nach Analyse des QWiG gehen in Deutschland etwa 77 Prozent der 50-jährigen Männer und 85 Prozent der 50-jährigen Frauen mindestens einmal innerhalb von zehn Jahren zur allgemeinen Gesundheitsuntersuchung. Das Angebot wird eher von Personen genutzt, die ohnehin häufiger Kontakt mit Arztpraxen haben. Gruppen mit höheren Gesundheitsrisiken und die das ambulante Versorgungssystem weniger in Anspruch nehmen, nutzen das Angebot seltener. Diese Gruppe muss gezielter angesprochen werden. 
Darmkrebs-Vorsorge: So können Sie das Risiko senken
(Apotheken Umschau vom 15.03.2025)

Viele Fälle von Darmkrebs wären vermeidbar, wenn mehr Menschen die Chance, die ein Darmkrebs-Screening bietet, nutzen und daran teilnehmen würden. Neben dieser wichtigen Vorsorgeuntersuchung schützt auch ein gesunder Lebensstil. Jeder kann sein individuelles Risiko, an Darmkrebs zu erkranken, senken. Dabei kommt es u.a. auf diese Maßnahmen an: 
· Regelmäßige Bewegung: Bereits 30 Minuten Aktivsein am Tag senkt das Risiko erheblich – egal, ob Alltagsbewegung oder sportliches Training. 

· Ausreichend Ballaststoffe essen: Diese stecken etwa in Vollkornprodukten, Hülsenfrüchten, Obst und Gemüse. Rotes Fleisch und verarbeitete Fleischprodukte wie Wurst sollte man nur wenig essen. Weißes Fleisch wie Geflügel beeinflusst das Darmkrebsrisiko nicht messbar. 

· Tabak vermeiden: Rauchen erhöht nicht nur das Lungenkrebs-Risiko. Auch zum Schutz vor Darmkrebs empfehlen Fachleute nicht zu rauchen. 

· Alkoholkonsum begrenzen: Übermäßiger Alkoholgenuss erhöht das Darmkrebsrisiko. Für gesunde Erwachsene gelten weniger als 27g Alkohol pro Woche als gerade noch risikoarm. Das sind ein bis zwei kleine Flaschen Bier oder kleine Gläser Wein. 
· Übergewicht abbauen bzw. vermeiden: 23 Prozent aller Darmkrebsfälle gehen auf das Konto von Übergewicht. Ab einem BMI von 25 steigt das Risiko mit zunehmendem Gewicht. 

Hörsturz: Wenn plötzlich alles dumpf klingt 
(Quelle: ots-news aktuell)

Ein plötzlicher Hörverlust oder eine abrupt verminderte Hörfähigkeit – von einer Sekunde auf die andere – ist beunruhigend und macht Angst. Der Grund dafür kann ein Hörsturz sein, Geräusche dringen kaum oder deutlich gedämpft ans Ohr, wie durch Watte. Ein Hörsturz kann jeden treffen. Die genauen Ursachen sind nicht vollständig geklärt. Es gibt mehrere Faktoren, die als mögliche Auslöser in Betracht kommen. Dazu gehören eine gestörte Durchblutung des Innenohrs, Stress und psychische Belastungen. Virusinfektionen, Entzündungen oder Autoimmunreaktionen können ebenfalls eine Rolle spielen. Bluthochdruck, Diabetes, Stoffwechselerkrankungen oder Probleme mit der Halswirbelsäule können das Risiko erhöhen. Die Ursache bleibt jedoch meistens unklar, weshalb man auch vom idiopathischen Hörsturz spricht, also einem Hörsturz ohne erkennbare Ursache. Ein Hörsturz kann in unterschiedlichen Schweregraden auftreten und reicht von einem leichten, vorübergehenden Hörverlust bis hin zur vollständigen Taubheit auf einem Ohr. Mildere Formen klingen oft innerhalb von 24 Stunden von selbst ab. Schwere Fälle sind mit starkem Tinnitus, Druckgefühl oder sogar Schwindel verbunden und bedürfen einer schnellen medizinischen Abklärung durch den Facharzt. Bei der Therapie eines Hörsturzes sind Ruhe und Stressabbau wichtig. Sollte ein Hörverlust zurückbleiben, können Hörakustiker*innen helfen, mit modernen Hörsystemen, die Hörfähigkeit auszugleichen. 
Parkinson Erkrankung: Ursachen, Symptome, Behandlung 
(Ihre Vorsorge.de)

Parkinson ist eine der am schnellsten zunehmenden neurologischen Erkrankungen weltweit. Allein in Deutschland sind fast 300.000 Menschen ab 40 Jahren betroffen. Eine aktuelle Studie im Fachblatt “BMJ“ diagnostiziert, dass sich die Zahl der Betroffenen weltweit von 11,9 Millionen im Jahr 2021 bis 2050 mehr als verdoppeln könnte. Für Deutschland werden 574.000 Erkrankte vorhergesagt. Nach China, Indien und den USA wäre das die vierthöchste Zahl an Patienten. 
Bei Parkinson sterben im Gehirn jene Nervenzellen ab, die Dopamin produzieren. Dopamin ist ein für die Bewegungssteuerung wichtiger Botenstoff. Neben dem typischen Zittern treten Muskelverspannungen, Gang- und Gleichgewichtsstörungen auf. Ebenso können Betroffene eine starre Mimik und eine leise oder monotone Sprache aufweisen. Es können sich Schlaf- und Riechstörungen, Depressionen und kognitive Beeinträchtigungen bis hin zur Demenz zeigen. Studien legen nahe, dass eine ganze Reihe von Umweltgiften das Risiko für Parkinson erhöht, darunter vor allem Pflanzenschutzmittel. Es gibt weitere Umweltfaktoren, bei denen sich Hinweise auf ein erhöhtes Parkinson-Risiko mehren, darunter vor allem das häufig genutzte Lösungsmittel Trichlorethylen und Luftverschmutzung, insbesondere in Form von Feinstaub. Schließlich spielt auch der individuelle Lebensstil eine zentrale Rolle. So gehörten körperliche Inaktivität, aber auch eine an stark verarbeiteten Lebensmitteln reiche Ernährung zu den Risikofaktoren. Bisher ist Parkinson nicht heilbar. Verschiedene Behandlungsansätze können den Krankheitsverlauf allerdings verlangsamen und die Symptome lindern. Dabei werden in der Regel zum einen Arzneien eingesetzt, die den Botenstoff Dopamin ersetzen. Bewegungs- und Ergotherapien sowie eine angepasste Ernährung helfen zudem vielen Betroffenen, ihre Lebensqualität möglichst lange zu erhalten. In fortgeschrittenen Stadien kann auch die Tiefe Hirnstimulation (THS) eine Option sein. Dabei werden Elektroden ins Gehirn eingesetzt, um krankhafte Nervenaktivitäten mit elektrischen Impulsen zu regulieren. Ein neuer Ansatz, das sogenannte Beta-Sensing, macht die THS noch präziser. Die Elektroden werden dabei nicht nur zur Stimulation genutzt, sondern ziehen umgekehrt auch die Informationen aus dem Hirn, die wiederum anzeigen, wann und wo genau stimuliert werden soll. 
Derzeit wird intensiv an neuen Behandlungsmöglichkeiten geforscht. Ein Ansatz sind Antikörpertherapien, die Alpha-Synuklein gezielt binden und dessen Ablagerung verhindern sollen. Ein weiterer Forschungsansatz setzt auf sogenannte Small Molecules, die gezielt in krankheitsrelevante Prozesse eingreifen. Allerdings sind die ersten Ansätze in klinischen Studien gescheitert, was aber kein Beleg für deren grundsätzliche Wirkungslosigkeit ist. Intensiv geforscht wird auch an Biomakern, um die Krankheit etwa im Blut, im Nervenwasser oder gar durch eine Hautbiopsie nachzuweisen. Die Früherkennung von Parkinson ist eine große Herausforderung, da die Krankheit oft erst diagnostiziert wird, wenn bereits viele Nervenzellen zerstört sind. Erste Warnsignale sind Geruchsverlust, Schlafstörungen oder Verstopfung, die schon Jahre vor den typischen Bewegungseinschränkungen auftreten können. 
Gürtelroserisiko wird noch zu häufig unterschätzt 
(Quelle: ots-news aktuell)
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Viele Menschen zwischen 50 und 60 Jahren fühlen sich jünger, als sie tatsächlich sind und unterschätzen somit auch häufig ihr Gürtelrosen-Risiko. Die Ergebnisse einer aktuellen Umfrage verdeutlichen den hohen Bedarf an Aufklärung über die Nervenerkrankung. Etwa jeder Dritte erkrankt im Laufe seines Lebens daran. Der wichtigste Risikofaktor für eine Gürtelrose ist das im Alter nachlassende Immunsystem. Chronische Krankheiten, wie beispielsweise Diabetes, Asthma, COPD, Rheuma, sowie Krebserkrankungen erhöhen ebenfalls das Risiko. Studien zeigen, dass ihr Risiko im Durchschnitt um 30 % höher liegt als bei Gesunden. Gürtelrose äußert sich oft durch einen einseitigen Hautausschlag mit brennenden oder juckenden Bläschen. Viel belastender für viele Betroffene sind jedoch die quälenden Nervenschmerzen, die mit der Erkrankung einhergehen. Die starken Schmerzen können Monate oder Jahre anhalten und die Lebensqualität stark beeinträchtigen. Bis zu 30 % der Erkrankten leiden an dieser sogenannten Post-Zoster-Neuralgie. Weitere Komplikationen können Lähmungen oder Seh- und Hörstörungen sein, wenn die Gürtelrose im Gesicht auftritt. Den Empfehlungen der Ständigen Impfkommission (STIKO) zufolge haben alle Personen ab 60 Jahren sowie bereits ab 50 Jahren bei einer Grunderkrankung Anspruch auf eine Impfung gegen Gürtelrose. 

Hilfe bei nächtlichen Wadenkrämpfen
(Magazin mobil 2-2025)
Wer nachts an schmerzhaften Wadenkrämpfen leidet, dem könnte das frei verkäufliche Vitamin K2 Erleichterung bringen. Laut einer chinesischen Studie hilft das Vitamin dabei, Häufigkeit, Intensität und Dauer von Muskelkrämpfen zu verringern. Die Wissenschaftler untersuchten dazu Seniorinnen und Senioren, die über einen Zeitraum von 14 Tagen mindestens zweimal nachts an schmerzhaften Wadenkrämpfen litten. Alle Teilnehmenden wurden gründlich untersucht, um andere Ursachen wie Restless-Legs-Syndrom oder Neuropathien auszuschließen. Dann erhielten die Betroffenen entweder Kapseln mit 180 μg Vitamin K2 oder ein exakt gleich aussehendes Scheinpräparat. Die Einnahme erfolgte insgesamt über acht Wochen. Die Studienteilnehmenden, die das Vitamin erhielten, hatten seltener Wadenkrämpfe. Traten trotzdem welche auf, waren diese kürzer und weniger stark. Es wurden keine Nebenwirkungen beobachtet. Vitamin K2 wird ausschließlich von Bakterien produziert. Bei gesunden Menschen deckt die eigene Darmflora einen Teil des Tagesbedarfs. Der Stoff steckt z.B. in Käse, Hühnerfleisch, Eiern und Butter. Es ist auch als Präparat erhältlich – oft in Kombination mit Vitamin D. 
Diabetes: Täglicher Fuß-Check: Kleiner Aufwand – große Wirkung 
(Quelle: Diabetes Ratgeberl)

Aus kleinen Blessuren können schnell Wunden entstehen, die sich infizieren. Insbesondere Menschen mit Diabetes sollten daher täglich ihre Füße auf Druckstellen, Verletzungen oder starke Hornhautschwielen kontrollieren. Besonders wichtig sind die Zehenzwischenräume. Weil Menschen mit Diabetes oft eine verminderte Durchblutung und Sensibilität in den Füßen haben, müssen sie bei der Fußpflege besonders vorsichtig sein. Neben dem Inspizieren der Füße gehören auch Waschen und Eincremen zur täglichen Fußpflege. Am besten eignet sich dazu eine milde, rückfettende Waschlotion, gerne mit einem feuchtigkeitsbindenden Harnstoff, oder einer Babyseife. Das Fußbad sollte etwa 35 Grad Celsius warm sein und nur drei Minuten lang dauern, damit die Haut nicht aufweicht und Keime eindringen können. 
Prostatakarzinomscreening: Tastuntersuchung?
(Deutsches Ärzteblatt vom 12.05.2025)

Das Prostatakarzinom ist hierzulande die mit Abstand häufigste bösartige Tumorerkrankung des Mannes und gleichzeitig die zweithäufigste Ursache für krebsbedingte Todesfälle bei Männern. Die interdisziplinäre S3-Leitlinie Prostatakarzinom ist ein evidenz- und konsensbasiertes Instrument, um Früherkennung, Diagnostik und Therapie des Prostatakarzinoms zu verbessern. Männer und Ärzte sollen durch die Leitlinie bei der Entscheidung über Früherkennungsmaßnahmen unterstützt werden. Wesentliche Neuerungen der S3-Leitlinie betreffen das komplett überarbeitete und neu zusammengeführte Kapitel 4 „Früherkennung, Diagnostik und Stadieneinteilung“. Neu ist hier vor allem die Empfehlung, dass zur Früherkennung von Prostatakarzinomen keine digital rektale Untersuchung, also keine Tastuntersuchung, erfolgen soll. Stattdessen wird ein mehrschrittiges Vorgehen empfohlen. Demnach sollen Männer zunächst über die Vor- und Nachteile einer Prostata-Früherkennung aufgeklärt werden. Das gilt für Männer ab 45 Jahren, die eine Lebenserwartung von mindestens 10 Jahre haben und eine Aufklärung wünschen. Entscheiden sich die Männer für eine solche Früherkennung, kann ihnen eine Messung des PSA (prostataspezifisches Antigen) angeboten werden. Die Höhe des PSA-Wertes entscheidet über das weitere Vorgehen. Derzeit ist der PSA-Test keine allgemeine Krankenkassenleistung. Es wird jedoch davon ausgegangen, dass bald eine Neubewertung der Prostatakrebsfrüherkennung durch den Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) gestartet wird. Da dafür komplexe wissenschaftliche und organisatorische Fragen geklärt werden müssen, wird die Prostatakrebsfrüherkennung sicherlich nicht vor 2028 allgemein angeboten werden. Im Rahmen der Primärdiagnostik wird zudem die Magnetresonanztomographie der Prostata gestärkt. Die Europäische Kommission empfiehlt seit 2022, ein kombiniertes Screening aus PSA-Test und MRT auf nationaler Ebene schrittweise einzuführen und wissenschaftlich zu begleiten. 
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Verordnungen von manueller Lymphdrainage künftig flexibler möglich 
(aerzteblatt.de vom 18.04.2024)
Seit Oktober 2024 können Ärzte manuelle Lymphdrainagen flexibler verordnen. Die neue Systematik richte sich künftig vor allem nach dem Stadium des Lymphödems. Dafür hat der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) Vorgaben der Heilmittel-Richtlinie geändert. Bisher machte die Heilmittel-Richtlinie für die Verordnung von manueller Lymphdrainage konkrete zeitliche Vorgaben. Die Auswahl der Therapiezeit von 30, 45 oder 60 Minuten bemaß sich nach der Anzahl der zu behandelnden Körperteile. Diese ursprünglich als bedarfsgerecht erachtete Systematik entspricht laut G-BA nicht mehr dem heutigen medizinisch-therapeutischen Stand. Der Bedarf an Therapiezeit kann zudem nicht immer sicher abgeschätzt werden, da diese von vielen Faktoren abhänge. In der Folge forderten Therapeuten in den Arztpraxen häufig Änderungen an der Verordnung ein, was mit erheblichem bürokratischem Aufwand verbunden ist. Die entsprechenden Verordnungen sollen daher künftig ohne die Angabe der Therapiezeit möglich sein. In diesem Fall entscheiden die Therapeuten, ob angesichts des jeweiligen Stadiums des Ödems und der Anzahl der betroffenen Körperteile 30, 45 oder 60 Minuten Therapiezeit erforderlich sind. 
Smartwatch: So funktioniert Hausnotruf per Knopfdruck 
(Apotheken Magazin “Diabetes Ratgeber“)
[image: image15.png]SAMIRA PESESCHKIAN
PROF. DR. NOSSRAT PESESCHKIAN

DER

UND SEINE
KOMPLIZEN

Resilienz
bei chronischen
Krankheiten

HERDER



Sie stürzen und sind nicht mehr in der Lage, sich selbst zu helfen. Oder Sie bekommen ihren Unterzucker nicht in den Griff und drohen ohnmächtig zu werden. Gut, wenn Sie dann per Knopfdruck an ihrer Smartwatch SOS rufen können. Wie funktionieren Notruf-Uhren? Sobald der Notfallknopf für mehrere Sekunden gedrückt wird, ruft die Uhr so lange die gespeicherten Kontakte an, bis eine Person den Anruf entgegennimmt. In der Regel schickt die Uhr den Kontaktpersonen zusätzlich eine Textnachricht sowie den Standort. Je nachdem, für welches Modell und welchen Vertrag man sich entscheidet, ruft die Uhr auch die Notrufzentrale an. Eingebaute Mikrofone und Lautsprecher ermöglichen es, direkt mit jemandem zu sprechen, Die Kontaktpersonen haben den Hausschlüssel oder Zugangsdaten zur Schlüsselbox. Und was, wenn es nur ein Fehlalarm war? Registriert der Sensor einen Notfall, z.B. bei einem Sturz, gibt die Uhr ein akustisches Signal ab. Bei Fehlalarm genügt ein Knopfdruck, um dieses Signal abzubrechen. Manche Smartwatches warten auch kurz ab, ob die Person reagiert, und fragen dann nach, ob ein Notruf abgesetzt werden soll. Kommt keine Reaktion, informiert die Uhr die Kontaktperson oder die Notrufzentrale. Notruf-Uhren kann man auch beim DRK mieten. 
IGEL: Diese Rechte haben Sie bei Selbstzahlerleistungen 
(ihre Vorsorge.de vom 04.12.2023)
„Das ist allerdings eine individuelle Gesundheitsleistung, die Sie selbst zahlen müssten.“ Fällt im Arztzimmer dieser Satz, fragen sich viele Patient*innen: Und nun – ist der Test, die Untersuchung oder Behandlung, die mir da vorgeschlagen wird, für mich sinnvoll? Um darauf eine Antwort zu finden, hilft nachfragen und sich die Leistung erläutern lassen. Denn nur wer genaue Informationen hat, kann möglichen Nutzen und Schaden abwägen. Aufklärung und Informationen über Selbstzahler-Leistungen darf der Arzt oder die Ärztin nicht ans Praxispersonal auslagern, sondern muss diese Aufgaben selbst übernehmen. Man kann den Arzt bzw. die Ärztin auch bitten, die zu erwartenden Kosten einmal schriftlich darzulegen. Es ist sinnvoll sich Bedenkzeit zu erbitten. Ob zur Akkupunktur in der Schwangerschaft, Stoßwellentherapie beim Tennisarm oder Krebsfrüherkennung-Ultraschall: auf dem Portal igel-monitor.de
des Medizinischen Dienstes Bund kann man sich über verschiedene Selbstzahler-Leistungen und ihren möglichen Nutzen informieren. Bei der Entscheidungsfindung kann auch helfen, sich eine Zweitmeinung bei einem anderen Arzt einzuholen oder bei der Krankenkasse bzw. einer Patienten- oder Verbraucherberatungsstelle nachzufragen. Und wenn man sich für die Selbstzahler-Leistung entscheidet? Bevor diese durchgeführt wird, haben Patient*innen ein Recht auf einen schriftlichen Vertrag, der die einzelnen Leistungen und Kosten auflistet. 
Große Unterschiede im Überleben von Krebs in Europa
(perspektive 1/2025, Magazin der FSH Krebs)
Krebs ist mit ca. 1,1 Millionen Todesopfern jährlich (Angabe aus 2021) die zweithäufigste Todesursache in der Europäischen Union. Schätzungen zur Krebsüberlebensrate in Europa weisen auf erhebliche geografische Unterschiede hin. Verglichen wurden 24 EU-Länder (ausgenommen Griechenland, Ungarn und Luxemburg) sowie fünf weitere europäische Länder: das Vereinigte Königreich, die Schweiz, Norwegen, Island und die Türkei. Bei Lungenkrebs liegt die Überlebensrate z.B. in Bulgarien am unteren Ende und in der Schweiz sowie Lettland an der Spitze. Die Überlebensrate bei Brustkrebs ist überall hoch. Zypern führt die Rangliste mit einer Überlebensrate von 92,8 Prozent an. Litauen und Rumänien verzeichnen dagegen mit unter 75 Prozent die geringste Überlebensrate. Deutschland liegt bei allen Krebsarten mit in der Spitzengruppe. 
Blauer oder orangener Parkausweis für Behinderte?
Ein Schwerbehindertenausweis ist kein Ersatz für einen Parkausweis. Das heißt nur mit einem Schwerbehindertenausweis darf man nicht auf einem Behindertenparkplatz parken. 
Voraussetzungen für den blauen Parkausweis: 

· Schwerbehindertenausweis mit Merkzeichen aG (außergewöhnlich gehbehindert) oder Bl (blind). 

· Beidseitig fehlende Gliedmaßen oder vergleichbare Einschränkungen

Es handelt sich bei diesem Personenkreis zu einem sehr hohen Prozentsatz um Rollstuhlfahrer. Deshalb werden diese Parkplätze auch sehr oft Rollstuhlparkplätze oder Rollstuhlfahrer-Parkplatz genannt. 
Voraussetzungen für den orangenen Parkausweis 

· Schwerbehindertenausweis mit Merkzeichen G (Gehbehinderung) und B (Begleitperson) und einem GdB von mindestens 70 allein für Funktionsstörungen an den unteren Gliedmaßen (und der Lendenwirbelsäule, soweit sich diese auf das Gehvermögen auswirken). 

· Schwerbehindertenausweis mit mindestens GdB 60 bei Personen, die an Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa erkrankt sind. 

· Schwerbehindertenausweis mit mindestens GdB 70 bei Personen mit künstlichem Darmausgang und zugleich künstlicher Harnableitung.  

Die Beantragung eines Parkausweises ist von Kommune zu Kommune unterschiedlich. Reicht bei der einen Kommune ein formloser Antrag, wird bei der anderen ein Antragsformular nötig. Es gibt bundesweit keine einheitliche Behörde, wo der Antrag gestellt werden muss. In der Regel benötigt man für den

Parkausweis den Schwerbehindertenausweis und ein Passfoto. 
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Schwerbehinderung bei Krebs – Das sollten Sie wissen
Durch eine Krebserkrankung und deren Behandlung wird der physische und psychische Gesundheitszustand der Betroffenen stark beeinträchtigt. Zu den Ängsten, was die Krankheit noch bringen wird, kommen die finanziellen Sorgen. Nicht jeder ist wirtschaftlich so gut gestellt, dass er längere Krankheitszeiten ausgleichen kann. Bei einer bösartigen Krebserkrankung sollte unbedingt ein Schwerbehindertenausweis beantragt werden. In der Regel erhält man bei einer malignen Tumorerkrankung mindestens ein GdB von 50. Dieser wird vorerst auf die Heilungsbewährungszeit befristet. Eine Heilungsbewährung ist eine befristete Anerkennung der Schwerbehinderung auf 2 bis 5 Jahre. Gerade bei Krebserkrankungen ist der Behandlungserfolg oft ungewiss. Während der Heilungsbewährung wird deshalb abgewartet, ob bei dem an Krebs Erkrankten ein Rückfall eintritt oder sich gar Metastasen gebildet haben. Der Beginn der Heilungsgewährung ist sehr klar festgelegt. Sobald bei einem an Krebs erkrankten Menschen der Tumor durch eine Chemotherapie, Bestrahlung oder Operation beseitigt wurde, beginnt die Heilungsgewährung. Danach wird der GdB entsprechend dem Gesundheitszustand angepasst. Ein Schwerbehindertenausweis bringt gewisse Vorteile, von denen man während der Erkrankung durchaus profitieren kann. So gilt als Nachteilsausgleich bei Schwerbehinderung z.B. ein besonderer Kündigungsschutz und es gibt Vergünstigungen in der KFZ-Steuer und KFZ-Versicherung. Der Schwerbehindertenausweis soll – wenn auch meist nur zu einem kleinen Teil – die durch die Tumorerkrankung entstandenen finanzielle Belastung wieder etwas ausgleichen. 
Darmkrebs: Rolle von Übergewicht bislang unterschätzt
(perspektive 1/2025, Magazin der FSH Krebs)
Übergewicht erhöht das Darmkrebsrisiko stärker als bisher angenommen. Laut einer neuen Analyse des Deutschen Krebsforschungszentrum trägt Übergewicht zu mehr als 20 Prozent der Erkrankungen bei. Das ist doppelt so viel wie zuvor geschätzt. Die Forscher fanden heraus, dass Übergewicht bereits unterhalb eines Body Maß Index (BMI) von 25 das Darmkrebs-Risiko erhöhen könnte. Man geht davon aus, dass die Bedeutung des Übergewichts als Risikofaktor nicht nur mit Blick auf Darmkrebs bislang massiv unterschätzt wurde. 

Medikamente am Steuer: Wann das Auto besser stehen bleibt 
(Apotheken Umschau)
Einige Arzneimittel selbst, aber auch Wechselwirkungen, können die Fahrtüchtigkeit beeinträchtigen. Aber wann sollte man das Auto besser stehen lassen? Laut dem Deutschen Verkehrssicherheitsrat können etwa 15 bis 20 Prozent der in Deutschland zugelassenen Medikamente die Fahrsicherheit beeinträchtigen. Sie machen müde, schwindlig, benommen oder geben gar das Gefühl, nicht mehr richtig klar denken zu können. Dazu gehören u.a. starke Schmerzmittel wie Morphin, manche Mittel gegen Angst oder Depressionen, manche Diabetes-Medikamente sowie Beruhigungsmittel. Je mehr solcher Medikamente eingenommen wird, desto höher das Risiko. Mehr als 80 Prozent der Verkehrsteilnehmer*innen, die unter Medikamenteneinfluss fahren, unterschätzen die Gefahr. Die Wirkung einiger Schlafmittel z.B. kann bis in den nächsten Tag anhalten und zu Sekundenschlaf am Steuer führen. Noch riskanter ist die Kombination von Medikamenten und Alkohol. Hier können selbst kleine Mengen die Arzneimittelwirkung verstärken. Auch rezeptfreie Arzneien sind nicht automatisch unbedenklich. So machen manche Mittel gegen Allergien besonders müde. Bei Erkältungsmedikamenten sind es Kombipräparate mit Pseudoephedrin, die einen besonders großen Einfluss haben. Auch Augentropfen sind nicht unbedenklich, hier gilt: mindestens 15 Minuten warten. Laut Fahrerlaubnis-Verordnung trägt jeder Fahrer und jede Fahrerin selbst die Verantwortung. Das heißt, bevor man sich ans Steuer setzt, sollte man sich fragen: Bin ich wirklich fahrtüchtig – also körperlich und geistig in der Lage, sicher am Straßenverkehr teilzunehmen? Auch Ärzte oder Apotheker weisen auf eine Fahrbeeinträchtigung hin. Zusätzlich liefert der Beipackzettel wichtige Hinweise. 
Neues Medikament bei Alzheimer-Demenz
(gi gesundheitsinformation.de)

Lecanemab (Handelsname Leqembi) ist seit April 2025 zur Behandlung von Personen mit einer frühen Alzheimer-Krankheit zugelassen. Wegen besonderer Anforderungen an die Aufklärung der Patient*innen ist das Medikament trotz Zulassung in Deutschland noch nicht verfügbar. Derzeit werden noch umfassende Aufklärungsmaterialien erstellt. Erst wenn diese von den Behörden freigegeben sind, kann der Hersteller das Medikament auf den Markt bringen. Um festzustellen, ob das Medikament eingesetzt werden kann, sind eine genaue Diagnose und spezielle Untersuchungen nötig. Das Medikament ist für Erwachsene zugelassen, 

· die eine leichte kognitive Beeinträchtigung (Gedächtnis- und Denkprobleme) oder eine leichte Alzheimer-Demenz haben,
· bei denen die für eine Alzheimer-Krankheit typischen Eiweißablagerungen im Gehirn nachgewiesen sind und 
· die nur eine oder keine Kopie einer bestimmten Genvariante aufweisen.
Diese Anforderungen erfüllt etwa 1 von 100 Menschen mit einer Alzheimer-Demenz. Ärzt*innen müssen sehr genau darauf achten, dass nur die Patient*innen das Medikament erhalten, für die es mehr Vor- als Nachteile haben kann. Während der Behandlung mit Lecanemab kann es zu Hirnschwellungen und Hirnblutungen kommen, weshalb regelmäßige Kontrolluntersuchungen wichtig sind. Das Medikament wird alle zwei Wochen als Infusion gegeben. Die Infusion dauert etwa eine Stunde. Die Dosierung hängt vom Körpergewicht ab. Während der Behandlung sind MRT-Kontrollen notwendig. Lecanemab soll das Fortschreiten der Erkrankung verlangsamen. Es kann Alzheimer nicht heilen und auch das Fortschreiten nicht stoppen. 
Buch-Tipp: “Der Schmerz und seine Komplizen – Resilienz bei chronischen Krankheiten“
(Sprachrohr Mai 2025)
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„Chronische Krankheiten“ – was genau versteht man darunter? Dafür gibt es keine einheitliche Definition. In der Regel beschreibt man damit lang andauernde und schwer heilbare Krankheitsverläufe. Menschen, die an Krebs oder CED (chronisch-entzündliche Darmerkrankung) erkrankt sind können sich ebenso dazu zählen wie Rheuma-, Migräne- oder Asthma-Patienten. Chronische Erkrankungen sind oft von Schmerzzuständen begleitet, die das Leben und Umfeld der Betroffenen extrem beeinträchtigen. Hier will das Buch ansetzen und einen Weg aufzeigen, wie durch ein ganzheitliches Bild von Gesundheit und Krankheit besser mit den Symptomen und den Schmerzen umgegangen werden kann. Das Buch ist in zwei Teile gegliedert. Der erste Teil befasst sich mit chronischer Krankheit und Schmerzen. Hier widmet sich das umfangreichste Kapitel dem „chronischen Schmerz und seinen Komplizen“. Dazu zählen Schmerzgedächtnis, Angst, Stress, Schlaf, Teilhabe am gesellschaftlichen Leben sowie Zukunftsangst. Im zweiten Teil werden Gesundheitsmodelle, die Positive Psychotherapie sowie die Signale des Körpers beschrieben. 
(ISBN: 978-3-451-60255-9, Verlag Herder, 176 Seiten. Als Buch: 16 EUR und als E-Pub: 11,99 EUR)
Fett Mythen: Die Wahrheit übers Fett in unserem Essen
(Diabetes Ratgeber)

Über das Fett im Essen kursieren viele Mythen:
· “Fett macht fett“
Dass Fett fett macht, stimmt so nicht. Fett hat zwar mehr als doppelt so viele Kalorien pro Gramm wie Kohlenhydrate und Eiweiß. Fette liefern aber lebensnotwendige Fettsäuren und helfen, fettlösliche Vitamine aufzunehmen. Sie machen lange satt und sorgen – anders als Kohlenhydrate - nicht für eine Ausschüttung des Masthormons Insulin, das den Körper aufs Zunehmen programmiert. Das wichtigste ist, gesunde Fette zu wählen. 
· “Pflanzliche Fette sind besser als tierische“
Das ist in der Regel richtig; denn Pflanzen habe mehr ungesättigte Fettsäuren, die gut für die Gesundheit sind. Empfehlenswert ist es eher ungesättigte statt gesättigte Fettsäuren zu sich zu nehmen. Besonders wertvoll sind Omega-3-Fettsäuren, die sich etwa in Leinsamen und Walnüssen wie auch in Raps-, Walnuss- und Leinöl finden. Auch Fische enthalten häufig langkettige, ungesättigte Omega-3-Fettsäuren. 
· “Cholesterin im Essen? Besser nicht!“
Cholesterin ist ein Fett, das in tierischen Lebensmitteln vorkommt. Zu viel Cholesterin im Blut ist schlecht für die Gesundheit. Aber: Den Großteil des Cholesterins stellt der Körper selbst her, er braucht es z.B. für bestimmte Botenstoffe. Das Cholesterin in der Nahrung ist nicht das eigentliche Problem. Bei den Blutwerten wird zwischen LDL- und HDL-Cholesterin unterschieden. Nur LDL fördert Gefäßverkalkungen und erhöht das Risiko für Krankheiten wie Herzinfarkt und Schlaganfall. Nach aktuellem Kenntnisstand steigt es besonders durch den Konsum von Transfettsäuren, die etwa in Fertigprodukten, Pommes oder Chips stecken. 
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Gehörlose Schülerin hat Anspruch auf Gebärdendolmetscher in einer Schule für Menschen mit Hörbehinderung 
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Eine antragstellende 13-jährige Schülerin aus dem Landkreis Reutlingen besucht ein Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum mit Förderschwerpunkt Hören. Sie kommuniziert in der Deutschen Gebärdensprache (DGS). Nicht alle Lehrkräfte ihrer Schule sind gleichermaßen gebärdenkompetent, so dass die Schülerin oft nicht verstanden wird. Hinzu kommt, dass die Lehrkräfte ihre eigenen lautsprachlichen Äußerungen und ggfs. auch lautsprachliche Äußerungen der Mitschüler in DGS übersetzen müssen, damit die Antragstellerin sie versteht. Eine solche Doppelrolle als Gesprächsführer und Dolmetscher verzögert den Unterrichtsverlauf, so dass lautsprachliche Äußerungen für die Antragstellerin nur zusammengefasst wiedergegeben werden. Dies erschwert ihre Teilnahme am Unterricht. Das Landessozialgericht (LSG) Baden-Württemberg hat in einem Eilverfahren den Landkreis Reutlingen verpflichtet, der Schülerin vorläufig 16 Stunden Assistenz durch einen Gebärdendolmetscher wöchentlich zu gewähren. Das Gericht hat seine Entscheidung damit begründet, auf jeden Fall sei die Übertragung lautsprachlicher Äußerungen, insbesondere anderer Schüler, durch einen Gebärdendolmetscher eine 
Aufgabe der Eingliederungshilfe. Das Dolmetschen gehöre nicht zum pädagogischen Kernbereich, der Wissensvermittlung, sondern sichere die eigentliche Arbeit der Lehrkraft nur ab. Dass die Antragstellerin durch das Dolmetschen auch ihre Kenntnisse in der DGS verbessere, sei nur ein Nebeneffekt. Es kann letztlich auch nicht verlangt werden, dass andere Schüler für die Antragstellerin dolmetschen. Das LSG weist darauf hin, dass die Vermittlung der DGS an gehörlose Schüler zwar eine Leistung der Schule sei, die aber zurzeit nicht ausreichend erbracht werde. Daher sei auch für diese Aufgabe, allerdings nur nachrangig, die Eingliederungshilfe zuständig. 
(Az.: L 2 SO 204/23 ER-B)
Begleitung bei Untersuchung durch medizinischen Sachverständigen 
(BAG Selbsthilfe, E-Mail vom 31.07.2023)

Im vorliegenden Fall wandte sich ein Kläger gegen die Herabsetzung des bei ihm ursprünglich festgestellten Grades der Behinderung (GdB) von 50 auf 30. Die mit der Erstellung eines Sachverständigengutachtens im Klageverfahren beauftragten Orthopäden hatten die Begutachtung des Klägers abgelehnt, weil der Kläger die Anwesenheit seiner Tochter oder seines Sohnes als Vertrauensperson während der Anamnese sowie der Untersuchung verlangt hatte. Daraufhin wurde dem Kläger vom sachlich zuständigen Landessozialgericht als Berufungsinstanz Beweisvereitelung vorgeworfen mit dem Argument, der von ihm erstellte Antrag nach $ 109 SGG auf Begutachtung durch den von ihm benannten Orthopäden sei angesichts der Vereitelung des von Amts wegen in Auftrag gegebenen Sachverständigengutachtens als rechtsmissbräuchlich abzulehnen. Mit seiner Revision vor dem Bundessozialgericht (BSG) machte der Kläger geltend, dass es ihm aus Gründen des fairen Verfahrens grundsätzlich erlaubt sein müsse, eine Vertrauensperson an der Untersuchung, der Anamnese sowie den Unterredungen mit dem Sachverständigen teilhaben zu lassen. Das BSG hat dem Kläger in diesem Punkt Recht gegeben und entschieden, dass es dem zu Begutachtenden im Grundsatz freistehe, eine Vertrauensperson zu einer Untersuchung mitzunehmen. Das Gericht kann jedoch den Ausschluss einer Vertrauensperson anordnen, wenn ihre Anwesenheit im Einzelfall eine geordnete, effektive oder unverfälschte Beweiserhebung erschwere bzw. verhindere. Dies gilt insbesondere dann, wenn zu befürchten sei, dass durch die Anwesenheit eines Dritten das Ergebnis der Begutachtung verfälscht werden könnte. Werden z.B. sensible Bereiche aus der persönlichen Biographie angesprochen, ist es plausibel, dass die Anwesenheit Dritter dazu führen kann, dass Informationen nicht mitgeteilt werden, aus Angst, Scham oder Rücksicht auf die Gefühle der Vertrauensperson. 
(AZ: B 9 SB 1/20 R)
Anspruch auf Übergangsgeld während einer stationären Rehabilitation 
(LSG Hessen, Pressemitteilung vom 06.07.2023)
Während einer stationären Rehabilitation haben Versicherte gegenüber der Deutschen Rentenversicherung Anspruch auf Übergangsgeld. Voraussetzung ist, dass sie unmittelbar vor Beginn der medizinischen Leistung Arbeitslosengeld oder eine vergleichbare Leistung bezogen haben und Beiträge zur Rentenversicherung gezahlt worden sind. Eine 54-jährige Frau bezog bis Mitte 2015 Arbeitslosengeld. Neun Tage später bewilligte die Rentenversicherung eine medizinische Rehabilitation, welche nach weiteren fünf Wochen durchgeführt wurde. Die Gewährung von Übergangsgeld für die Zeit der Reha-Maßnahme lehnte die Deutsche Rentenversicherung ab. Begründet wurde das damit, dass die Frau unmittelbar vor Beginn der Reha kein Arbeitslosengeld oder eine entsprechende Sozialleistung bezogen habe. Die Frau machte geltend, dass sie auf den Beginn der Reha-Maßnahme keinen Einfluss gehabt hätte. Das Hessische Sozialgericht verurteilte die Rentenversicherung, der Frau Übergangsgeld für die Zeit der medizinischen Reha-Maßnahme zu gewähren. Unmittelbarkeit sei auch dann gegeben, wenn zwischen dem Ende des Bezugs von Arbeitslosengeld und der Bewilligung der Reha neun Tage liegen. Der Begriff „unmittelbar vor Beginn“ erfordere keinen nahtlosen Übergang. Es komme zudem nicht auf den Beginn der Reha-Maßnahme an, sondern vielmehr auf den Zeitpunkt der Bewilligung der Maßnahme. 
(Az.: L 2 R 61/21)

Kein Anspruch auf medizinisches Cannabis bei Behandlungsalternativen 
(aerzteblatt.de vom 07.09.2023)
Der 1968 geborene Kläger ist von mehreren Erkrankungen betroffen, darunter von einem Posttraumatischen Belastungssyndrom und der Lungenkrankheit COPD. Er berichtete von Panikattacken, schweren Schlafstörungen sowie ständigen Schmerzen. Der Mann wurde sechs Wochen lang stationär in einer psychosomatischen Klinik behandelt und absolvierte außerdem zwei Reha-Maßnahmen. Sein Arzt verordnete ihm dann auf einem Privatrezept Cannabisblüten zur Vaporisation. Die monatlichen Kosten dafür betragen etwa 430 Euro. Der Mann beantragte die Kostenübernahme bei seiner gesetzlichen Krankenkasse. Seine Begründung: Der medizinische Cannabis habe zu spürbaren Verbesserungen seiner Beschwerden geführt, weit über die bisherigen Behandlungen hinaus. Auf Grundlage eines Gutachtens des medizinischen Dienstes lehnte die Krankenkasse die Kostenübernahme ab. Es stünden zur Behandlung noch diverse andere Analgetika, Krankengymnastik, eine intensive Traumabehandlung und alternative Behandlungsmöglichkeiten offen. Das Sozialgericht schloss sich der Einschätzung an. Die weiteren Behandlungsmöglichkeiten hätten sich aus den Entlassungsberichten nach den stationären Behandlungen ergeben. Außerdem berücksichtigte das Gericht, dass der Gesetzgeber mit der Möglichkeit der Cannabisversorgung zu medizinischen Zwecken keine Erleichterung der betäubungsmittelrechtlichen Anforderungen an die Verschreibungsfähigkeit beabsichtigt habe. An einer begründeten Anwendung von Cannabis fehle es insbesondere dann, wenn der beabsichtigte Zweck auf andere Weise erreicht werden könne. (Az.: S 46 KR 160/22)
Hilfsmittel für Gehbehinderte: Bundessozialgericht (BSG) ändert Rechtsprechung 
(aerzteblatt.de vom 19.04.2024)

Der heute 54-jährige Kläger wohnt im Weserbergland in Niedersachsen. Seit einem Verkehrsunfall vor 30 Jahren ist er querschnittsgelähmt und auf einen Rollstuhl angewiesen. Seit einigen Jahren leidet er zudem an einer Arthrose im linken Daumen, was zu Schmerzen beim Bewegen des Rollstuhls führt. Bei seiner Krankenkasse beantragte er die Versorgung mit einem Rollstuhlzuggerät mit Handkurbel und Motorunterstützung. Mit dem 6.500 Euro teuren Gerät könnte er Geschwindigkeiten von bis zu 25 Stundenkilometer erreichen. Laut Gesetz müssen die Krankenkassen Hilfsmittel für die Erschließung des Nahbereichs der Wohnung bereitstellen. Das BSG verstand dies bisher als den fußläufigen Bereich. Es ging dabei davon aus, dass so zumindest auch ein Lebensmittelgeschäft und eine Apotheke erreichbar sind. Für leistungsfähigere Hilfsmittel, die auch weitere Wege oder eine Fortbewegung mit mehr als Schrittgeschwindigkeit ermöglichen, mussten die Krankenkassen nicht aufkommen. Diese Rechtsprechung gab das BSG nun auf. Die Annahme, dass die wichtigsten täglichen Besorgungen zu Fuß möglich sind, treffe heut oft nicht mehr zu. Zudem habe sich das Mobilitätsverhalten der Bevölkerung geändert. Strecken, die üblich zu Fuß zurückgelegt würden, seien heute deutlich kürzer als früher. Versorgungsmaßstab nach neuer Rechtsprechung sind daher die „erforderlichen Wege zu den wesentlichen Stellen der allgemeinen Versorgung und der Gesunderhaltung“. Ob dafür motorunterstützte Hilfen notwendig sind, hänge von den örtlichen Gegebenheiten ab, etwa von der Entfernung der Geschäfte, aber auch von einer eventuellen Unwegsamkeit des Geländes. Weiter urteilte das BSG, dass die Krankenkassen gegebenenfalls auch Hilfsmittel bezahlen müssen, deren Leistungsfähigkeit über diesen Bedarf hinausgeht. Auf langsamere Hilfsmittel mit geringer Reichweite können sie nur verweisen, wenn diese tatsächlich verfügbar sind. Dem Kläger wurde das gewünschte Rollstuhlgerät zugesprochen, weil sich mit anderen Hilfsmitteln die Arthrose im Daumen verschlimmern würde. Dass ein geeignetes Zuggerät mit geringerer Motorleistung verfügbar sei, hat die Krankenkasse nicht dargelegt. 
(Az.: B 3 KR 13/22)
Bundesgerichtshof (BGH) stärkt Rechte zu betreuender Menschen 
(aerzteblatt.de vom 27.02.2024)

Der Bundesgerichtshof hat die Rechte zu betreuender Menschen bei der Auswahl ihres Betreuers gestärkt. Wünscht ein erwachsener Mensch aus freien Stücken einen bestimmten Betreuer und lehnt einen anderen ab, ist dies auch dann zu respektieren, wenn die Fortführung der bestehenden Betreuung objektiv vorteilhaft wäre. Im konkreten Fall geht es um eine 1985 geborene Frau mit Asperger-Syndrom. Seit 2014 hat sie den Angaben nach eine rechtliche Betreuung u.a. für Finanz- und Versicherungsfragen. Für Gesundheitsthemen war keine Betreuung angeordnet. Auf Anraten ihrer Mutter hatte die betreute Frau ihre Ärzte nicht von der Schweigepflicht entbunden, worauf das Sozialamt auf Grund fehlender Mitwirkung keine Beiträge mehr an die Krankenkasse gezahlt hat. Der Betreuer hat dann angeregt, seinen Aufgabenkreis um die Gesundheitssorge zu erweitern. Die Vorinstanzen folgten dem Anliegen des Betreuers. Das BGH sah das anders. Er ist der Auffassung, dass die Entscheidung dem freien Willen der Frau widersprochen habe. Diese habe die Erweiterung des Aufgabenkreises der Betreuung um den Bereich der Gesundheitssorge an die Bedingung geknüpft, dass insoweit ihre Mutter als Betreuerin bestellt wird. Der BGH hob das Urteil des Landgerichts Ravensburg daher auf und verwies die Sache zurück. In einem in Karlsruhe veröffentlichten Beschluss heißt es: „In einem solchen Fall ist trotz der Betreuungsbedürftigkeit des Betroffenen und fortbestehendem Betreuungsbedarf die Einrichtung oder Erweiterung der Betreuung ausgeschlossen“. 
(Az.: XII ZB 217/23)
Bundessozialgericht (BSG) hilft schielenden Kindern mit starker Sehschwäche 
(aerzteblatt.de vom 18.04.2024)

Schielende Kinder, die gleichzeitig eine starke Sehschwäche haben, können von der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) gegebenenfalls Brillengläser mit hoher Brechkraft beanspruchen. Entschieden hat das das Bundessozialgericht in Kassel zugunsten eines sechsjährigen Jungen. Als dieser 2018 in die Schule kam, litt er unter starkem Schielen und zudem einer Sehschwäche mit rund plus acht Dioptrien. Um für die Nahsicht das Schielen überwinden zu können, benötigte er zweigeteilte Brillengläser, wobei die Grenze zwischen dem oberen Fern- und dem unteren Nahsichtteil genau auf Höhe der Pupille liegen musste. Anders als bei Erwachsenen kommen die Krankenkassen bei Kindern und Jugendlichen bis zur Volljährigkeit unter bestimmten Voraussetzungen für Brillengläser auf, allerdings nicht für das Gestell. Hier bewilligte die Krankenkasse 390 Euro für zwei Gläser. Der Augenarzt hatte aber hochbrechende und dadurch dünnere Brillengläser verordnet. Die Eltern zahlten dafür 116 Euro drauf. Mit ihrer Klage verlangten sie von der Krankenkasse eine Erstattung. Zur Begründung verwiesen sie auf das wegen der starken Sehschwäche hohe Gewicht der regulären Gläser. Auch mit einem Sportgestell führe dies dazu, dass die Brille bei Bewegung verrutsche. Der für den Ausgleich des Schielens notwendige genaue Sitz sei dann jedoch nicht mehr gewährleistet. Anders als die Vorinstanzen gab das BSG der Klage nun statt. Bei der Verordnung der Brille stehe in diesem Fall die therapeutische Versorgung des Schielens im Vordergrund. Anders als bei anderen Brillen für Kinder und Jugendliche sehe die Hilfsmittelrichtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses keine Einschränkung hinsichtlich des Brechungsindexes der Gläser vor. Einschränkungen bei der Versorgung mit Brillen, die allein dem Ausgleich der Sehschwäche dienten, seien hier nicht einschlägig. Zwar sei auch dies für den Jungen wichtig, als Versorgungszweck sei die 
Sehschwäche gegenüber dem Schielen aber nachrangig. 
(Az.: B 3 KR 16/22 R)
Bundesgerichtshof: Pfändung von Pflegegeld 
(Aphasie und Schlaganfall, Dezember 2023)

Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe hat entschieden, dass Pflegegeld, welches vom Pflegebedürftigen an die pflegende Angehörige weitergeleitet wird, nicht als Arbeitseinkommen gilt und infolgedessen nicht gepfändet werden darf. Dadurch soll die Bereitschaft zur häuslichen Pflege erhöht werden. 
Im zugrunde liegenden Fall hatte eine überschuldete Frau ihren autistischen Sohn gepflegt und das ihm gezahlte Pflegegeld von ihm erhalten. Aufgrund der aktuellen Bestimmungen des Gesetzgebers ist es pflegebedürftigen Personen, welche den Pflegegrad 2 innehaben, möglich, das Pflegegeld anstatt einer häuslichen Pflegehilfe zu bekommen. Der Leistungsgeber ist die Pflegeversicherung. Pflegebedürftige Personen sind dazu berechtigt, das bezogene Pflegegeld an die Person, welche die Pflege durchführt, weiterzureichen. Im Zuge einer Pfändungsmaßnahme gegen die Mutter wurde ein Insolvenzverwalter eingesetzt, welcher von dem Pflegegeldbezug der Mutter Kenntnis erhielt. Seitens des Insolvenzverwalters wurde der entsprechende Antrag gestellt, dass dieses Pflegegeld den Charakter eines pfändbaren Arbeitseinkommens erhält. Der Fall landete vor dem Bundesgerichtshof. Der Bundesgerichtshof entschied, dass das Pflegegeld unpfändbar ist – unabhängig davon, wer es bezieht. 

(Az.: IX ZB 12/22)
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Entlastungsbetrag für pflegende Angehörige 
Jede pflegebedürftige Person mit einem anerkannten Pflegegrad von 1 bis 5 kann den Entlastungsbetrag in Anspruch nehmen, wenn sie zu Hause gepflegt werden. Den Entlastungsbetrag in Höhe von 131 Euro gibt es zusätzlich zu anderen Leistungen der Pflegeversicherung. Der Entlastungsbetrag wird nicht pauschal bzw. automatisch an den Pflegebedürftigen ausbezahlt, er muss beantragt werden. Der Antrag muss NICHT VOR Inanspruchnahme der Leistungen gestellt werden. Es reicht, wenn der Antrag mit den Rechnungen eingereicht wird. Der Entlastungsbetrag muss nicht jeden Monat aufgebraucht werden. Man hat quasi die Möglichkeit, die Beträge von Januar bis November zu sammeln, um damit dann zum Beispiel die Hotelkosten einer Kurzzeitpflege zu finanzieren. Die nicht verbrauchten Beträge müssen spätestens im darauffolgenden Kalenderhalbjahr abgerufen sein, sonst verfallen die Beträge. Es ist allerdings nicht möglich, die Entlastungsbeträge im Voraus in Anspruch zu nehmen. 
So gehen Sie vor:
· Prüfen Sie Ihren Anspruch:

Vergewissern Sie sich, dass der Pflegebedürftige mindestens Pflegegrad 1 hat. In diesem Fall ist der Entlastungsbetrag für Sie verfügbar. 

· Wählen Sie die passenden Dienstleistungen aus: 

Entscheiden Sie, welche pflegerischen oder haushaltsnahen Dienstleistungen Sie in Anspruch nehmen möchten. Das können z.B. Haushaltshilfe, Unterstützung bei der Körperpflege oder Betreuung durch einen externen Dienstleister sein. 

· Suchen Sie einen anerkannten Dienstleister:

Der Entlastungsbetrag kann nur für Dienstleistungen von zertifizierten Anbietern genutzt werden. Achten Sie darauf, dass der Anbieter anerkannt ist, um den Betrag korrekt zu verwenden. 

· Reichen Sie die Rechnung zur Abrechnung ein: 

Nach Inanspruchnahme der Dienstleistung reichen Sie die Rechnung beim zuständigen Kostenträger (z.B. Pflegekasse) ein, um den Entlastungsbetrag zu erhalten. 

Pflegebegutachtung jetzt auch per Videotelefonie möglich 

(EU-Schwerbehinderung vom 25.09.2024)
Pflegebegutachtungen sind ein wesentlicher Bestandteil der Pflegeversorgung, der darauf abzielt, den individuellen Pflegebedarf von Personen zu ermitteln, die Unterstützung im Alltag benötigen. Diesen Prozess führen in der Regel qualifizierte Fachkräfte durch, die Analysen der physischen, psychischen und sozialen Verfassung von Betroffenen erstellen. Durch die umfassende Bewertung identifizieren sie nicht nur die Bedürfnisse, sondern legen auch den Pflegegrad gemäß den Vorgaben des Sozialgesetzbuchs (SGB XI) fest. Dies ist entscheidend für den Zugang zu entsprechenden Pflegeleistungen und finanzieller Unterstützung. Mit der fortschreitenden Digitalisierung des Gesundheitswesens führt man auch im Bereich der Pflege weitreichende Veränderungen ein. Eine bedeutende Neuerung betrifft die Pflegebegutachtung. Neben der bereits seit Oktober 2023 möglichen Begutachtung per Telefoninterview, kann die Pflegebegutachtung nun, auch per Videotelefonie durchgeführt werden. Erste Erfahrungen mit digitalen Pflegebegutachtungen gab es während der Corona-Pandemie. Bisher waren die Begutachtungen nur per Hausbesuch möglich. Videobasierte Telefoninterviews sind ein weiterer wichtiger Schritt, um auch bei steigenden Begutachtungszahlen eine zeitnahe Begutachtung der Versicherten und damit einen zeitnahen Zugang zu Leistungen der Pflegeversicherung sicherstellen zu können. Die Videotelefonie kommt infrage, wenn eine Begutachtung durch ein strukturiertes Telefoninterview möglich ist. Dies gilt in erster Linie für die Begutachtung von Höherstufungsanträgen und für Wiederholungsbegutachtungen. Die letzte Entscheidung über die neue Möglichkeit ist aber noch nicht getroffen. Derzeit läuft ein Modellprojekt mit elf Medizinischen Diensten. Geprüft wird darin, inwieweit die Ergebnisse einer videobasierten Begutachtung mit den Ergebnissen einer persönlichen Begutachtung vor Ort übereinstimmen. Das Projekt, das im April 2024 gestartet ist, läuft bis Ende März 2026. Laut dem Medizinischen Dienst ist die neue Technik aber nur ein Baustein, um die Pflegebegutachtung zukunftsfest zu gestalten. 
Pflege zu Hause: Was pflegende Angehörige wissen müssen
(Quelle: Senioren Ratgeber)

In Deutschland werden 86 Prozent aller pflegebedürftigen Menschen zu Hause gepflegt. Der Preis ist hoch, denn Unterstützung ist teuer und die Anstrengung groß. Gut zu wissen ist, dass es einen gesetzlichen Anspruch auf Pflegeberatung gibt. Dieser sollte auf jeden Fall genutzt werden. Geschulte Expert*innen informieren pflegebedürftige Menschen und deren Angehörige kostenfrei über Unterstützungsmöglichkeiten, wie Entlastungs- und Hilfsangebote sowie Pflegeleistungen. Das ist wichtig, denn Studien zeigen, dass bei Menschen, die Pflegeaufgaben übernehmen, depressive Symptome deutlich ansteigen. So fühlen sich rund 70 Prozent der pflegenden Angehörigen überlastet. Sie brauchen Pausen und Auszeiten, vielleicht auch therapeutische Hilfe. Expert*innen sprechen sich für kombinierte Pflegeformen aus. Konkret heißt das, dass ein Teil der Pflege von professionellen Pflegearbeitenden übernommen wird. Diese Leistung wird von der Pflegeversicherung finanziert. 
Pflegeheimbewohnende werden in Brandenburg besser versorgt als bundesweit 

(AOK Pressemitteilung vom 02.06.2025)
Der aktualisierte „Qualitätsatlas Pflege“ zeigt, dass die Menschen in Brandenburger Pflegeheimen seltener kritische Ereignisse erleben als im Bundesdurchschnitt. Es betrifft insbesondere die pflegerische, ärztliche und therapeutische Versorgung. Doch auch in Brandenburg gibt es Potenzial für Verbesserungen. Ein anhaltendes bundesweites Problem die Dauerverordnung von Beruhigungs- und Schlafmitteln bei Pflegeheimbewohnenden. Im Jahr 2023 erhielten in Deutschland 7,14 Prozent von ihnen eine Dauerverordnung von Benzodiazepinen, Benzodiazepin-Derivaten und Z-Substanzen. In Brandenburg liegt der Wert bei 3,9 Prozent. Die genannten Arzneimittel wirken kurzfristig schlaffördernd, beruhigend und angstlösend. Nach vier Wochen sind diese Effekte nicht mehr gegeben. Bei langfristiger Gabe drohen eine medikamentöse Abhängigkeit, eine erhöhte Sturzgefahr sowie das Auftreten von Angst und Depressionen. Häufig hängt eine erhöhte Dauergabe von Ruhigstellen mit einer knappen Personaldecke zusammen. Es ist daher gut und richtig, wenn in Pflegeeinrichtungen künftig durch die Pflegeassistenzausbildung mehr unterstützendes Personal Betreuungsaufgaben wahrnehmen kann. Die Assistenzkräfte übernehmen in diesen Fällen die eigentliche Sorgearbeit, für die überlasteten Fachkräfte mitunter die Zeit fehlt. Klare Defizite in der Versorgungsqualität zeigen sich auch an der Schnittstelle zur ambulant-ärztlichen Versorgung. So haben bundesweit 79,2 Prozent der an Diabetes erkrankten Pflegeheimbewohnenden im Jahr 2023 keine augenärztliche Vorsorge erhalten. In Brandenburg waren es 78 Prozent. Dabei sehen die medizinischen Leitlinien eine regelmäßige Kontrolle der Augen vor. Der „Qualitätsatlas Pflege“ (www.qualitaetsatlas-pflege.de) betrachtet noch weitere Themen, z.B. sturzbedingte Krankenhausaufenthalte, vermeidbare Krankenhausaufenthalte in der letzten Lebensphase oder das Auftreten von Druckgeschwüren der Haut. 
Gewalt und Übergriffe in der Pflege nehmen zu

(MDR.de vom 02.07.2025)
Die Ursachen für Gewalt in der Pflege sind vielfältig und können individuelle, zwischenmenschliche, strukturelle oder kulturelle Faktoren umfassen. Oft spielen mehrere Faktoren zusammen, was die Identifizierung und Prävention erschwert. Die Pflege ist ein hartes Pflaster: zu wenig Personal, Zeitdruck, hohe psychische Anforderungen. Hinzu kommen Pflegebedürftige, die verwirrt, schwer ansprechbar oder aggressiv sein können. Das kann dazu führen, dass der Umgang zwischen Pflegenden und Pflegebedürftigen ruppiger wird. Dabei ist die Grenze zur Gewalt fließend. Es mehren sich Hinweise, dass verbale und körperliche Übergriffe in Pflegeeinrichtungen zugenommen haben. Es ist schwer zu fassen, welche Dimension das Problem hat. Laut einer Anfrage steigt die Zahl der sogenannten Rohheitsdelikte in Pflegeeinrichtungen seit Jahren an. Dabei sei es schwieriger Aussagen über Gewalttaten gegen pflegebedürftige Personen zu treffen als über Gewalt gegen Pflegende. Man kann Pflegende direkt befragen, ob sie Opfer geworden sind. Pflegebedürftige dagegen kann man nicht so gut befragen. Besonders in der stationären Langzeitpflege ist man auf Zeugenaussagen angewiesen, um Gewaltvorkommnisse und schwere Missstände aufzudecken.  Man kann sich nur annähern. In einer bundesweiten Untersuchung des ZQP (Zentrum für Qualität in der Pflege) berichteten 69 Prozent der befragten Leitungspersonen von mindestens einem Fall von Gewalt in ihrer Einrichtung innerhalb eines Jahres. Am häufigsten zwischen Bewohnerinnen und Bewohnern. Es gab aber auch einige Gewalttaten, die von Mitarbeitern oder Angehörigen ausgegangen sind. Um Gewaltvorkommnisse und Missstände aufzudecken, ist man besonders in der stationären Langzeitpflege auf Zeugenaussagen angewiesen. Glücklicherweise ist das Bewusstsein für das Thema mittlerweile gestiegen. Große [image: image21.png]BRANDENBURG Schwedt/O.
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Hoffnungen werden auf die anstehende Pflegereform gesetzt. Mit guten Rahmenbedingungen wie z.B. mehr Personal, kann auch etwas gegen Gewalt in der Pflege getan werden.
Mitgliedsverbände der Landesarbeitsgemeinschaft
Selbsthilfe Brandenburg e.V.
	FSH Frauenselbsthilfe Krebs

Landesverband Berlin/Brandenburg e. V.
Uta Büchner
Freigraben 20
14806 Bad Belzig
Tel.: 033841 35147
Fax: 033841 38315

	Blinden-und-Sehbehinderten-Verband 

Landesverband Brandenburg e. V. 

Straße der Jugend 114

03046 Cottbus

Tel.: 0355 22549

Fax: 0355 7293974



	Deutsche Gesellschaft für

Muskelkranke e. V. 

Landesverband Brandenburg
Heinz Strüwing

Auguststraße 23
16303 Schwedt/Oder

Tel.: 03332 533464

	Landesverband der Gehörlosen

Brandenburg e. V.

Uwe Schönfeld

Sachsendorfer Straße 5
03051 Cottbus OT Groß-Gaglow
Tel.: 0355 7295890

Fax: 0355 22779

	Parkinson Selbsthilfe 
Landesverband Brandenburg e.V. 
August-Bebel-Straße 2
14974 Ludwigsfelde
Tel.: 0151 276 544 41

	Lebenshilfe für Menschen mit geistiger 
Behinderung 

Landesverband Brandenburg e. V.

Susanne Meffert

Mahlsdorfer Straße 61

15366 Hönow

Tel.: 030 992895 – 0

Fax: 030 992895 - 50



	Deutscher Diabetiker Bund

Landesverband Brandenburg e. V.

Dr. Sigrid Henße
Schopenhauer Str. 37

14467 Potsdam

Tel.: 0331 9510588

Fax: 0331 9510590


	Landesverband Brandenburg für die

Rehabilitation der Aphasiker e. V.
Andrea Althaus-Fichtmüller
Bahnhofstraße 27
14913 Jüterborg
Tel.: 0331 64747023


	Deutscher Schwerhörigenbund
Landesverband Brandenburg e. V.
c/o Hans-Joachim Dietrich 
Rudolf-Breitscheid-Str. 67
14482 Potsdam
Tel.: 0179 / 1 33 66 77
E-Mail: lvsb@schwerhoerigen-lvsb.de
	Bundesselbsthilfe

Verband Kleinwüchsiger Menschen e.V.

Landesverband Brandenburg/Berlin
Uwe Rung

Ernst-Thälmann-Str. 16

16767 Leegebruch

Tel.: 03304 250425
Fax: 03304 250425

	Bezirksverein der Kehlkopflosen

Cottbus e. V.
Jens Knöbig
Hauptstraße 67a
03246 Crinitz
Tel.: 035324 528

	Landesvertretung Selbsthilfe

Körperbehinderter Brandenburg (BSK)

Lutz Mikolaschek

Kolonistengärten 13

14943 Luckenwalde 

Tel.: 03371 61 41 88
Fax: 03371 61 92 999


	Landesverband für körper- und mehrfachbehinderte Menschen 

Berlin-Brandenburg e. V.

Kontaktstelle Brandenburg

Arnold Uschkoreit

Zum Stammfeld 25

14947 Nuthe-Urstromtal OT Gottow

Tel/Fa.: 03371 61 68 86


	Autismus Deutschland e. V.

Landesverband Brandenburg 

zur Förderung von Menschen 

mit Autismus

Martina Reinke

Fr.-Hegel-Straße 13

15230 Frankfurt/Oder

Tel.: 0335 40152777

Fax: 0335 40152777



	Deutsche Sarkoidose Vereinigung

gemeinnütziger Verein e. V.

Renate Braune
Rudolf-Diesel-Str. 11
40650 Meerbusch

	Landesarbeitsgemeinschaft der

Selbsthilfekontaktstellen

Brandenburg e. V.

Herman-Elflein-Str. 11
14467 Potsdam
Tel.: 0331 23 53 58 98


	Mukoviszidose 

Landesverband Berlin–Brandenburg 

e. V.

Enrico Große
Rykestraße 25

10405 Berlin

Tel.: 030 20879987

Fax: 030 20886429

	Die Freie Suchthilfe e.V.
Claudia Huhmann
Potsdamer Str. 62

14513 Teltow

Tel.: 03328 339777
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Ich möchte zusätzliche Informationen über die Landesarbeitsgemeinschaft / über die Mitgliedsverbände

Name, Vorname
................................................................

Straße, Haus-Nr.
................................................................

PLZ, Wohnort
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N o t i z e n:
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	PLZ, Ort
	

	
	

	
	

	
	  Landesarbeitsgemeinschaft

	
	  Selbsthilfe Brandenburg e.V.
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"Nichtbehindert zu sein, ist wahrlich kein 


Verdienst, sondern ein Geschenk, das 


jedem von uns jederzeit genommen 


werden kann."


Richard von Weizsäcker








Behinderte Menschen wollen kein Mitleid,


sondern fordern 


vielmehr gesellschaftliche Anerkennung.
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